
Wer wird gefördert?

Was wird gefördert?

Art und Umfang der Förderung

Antragsfristen

Antragsverfahren
Der Antrag kann ausschließlich digital bei der
Thüringer Staatskanzlei erfolgen:   

             www.thueringen.de/ehrenamt/foerderung

Folgende Unterlagen werden 
unter anderem benötigt:

1

Landratsamt Hildburghausen 
Freiwilligenagentur 
Heidi Papp 
       03685-78180027 
       h.papp@lrahbn.thueringen.de 

Landratsamt Hildburghausen 
Stabstelle Sozialplanung, Ehrenamt und Kultur
 Joelina Marie Hirn
        03685-78180026
        j.hirn@lrahbn.thueringen.de

Thüringen fördert ehrenamtliches Engagement - Antragsstellung bis 16.04.2026 möglich

Das Land Thüringen unterstützt bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement mit finanziellen
Mitteln im Rahmen des neuen Landesprogramms zur Stärkung des Ehrenamts.

Einzelpersonen
Gruppen und Initiativen
Juristische Personen des privaten oder
öffentlichen Rechts

Gefördert wird unentgeltliches, gemeinwohlorien-
tiertes Engagement, insbesondere in den Bereichen: 

Heimat, Demokratie, Europa, Brauchtum und
Kultur
Sport, Bildung und Gesundheit
Brand-, Katastrophen- und Heimatschutz
Soziales, Kirche, Religion und Weltanschauung
Tier-, Natur- und Umweltschutz, Arterhaltung und
Tierhaltung
Unterstützung in Notsituationen

Beispiele für geförderte Maßnahmen:
Veranstaltungen zur Würdigung ehrenamtlichen
Engagements
Nachwuchsgewinnung für das Ehrenamt
Aus- und Weiterbildungen (z. B. für Vorstände,
Lizenzen)
Investitionen (z. B. Hard- und Software),
Digitalisierungsmaßnahmen
Öffentlichkeitsarbeit
Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz

Projektförderung: Zuschüsse von 5.000 EURO bis
50.000 EURO (Kooperationsprojekte: Zuschüsse 

       bis 100.000 EUR)
Eigenanteil: grundsätzlich 10 % der Gesamtkosten

Projektförderung 2026: bis 15. April 2026
Anträge in Notsituationen: jederzeit möglich

Personalausweis
Gemeinwohl-/

      Gemeinnützigkeitsnachweis
Satzung, Registerauszug, Verträge
Projektbeschreibung

Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung

Die Förderzusage erfolgt schnellstmöglich nach Ende
der Antragsfrist und hängt vom Antragsvolumen
sowie den verfügbaren Haushaltsmitteln ab.

Bei Projektanträgen bis 50.000 Euro kann nach
Antragstellung mit dem Vorhaben in eigener
Verantwortung begonnen werden. 

Wichtig: Es besteht kein Anspruch auf Förderung!

Fragen zur Antragstellung: 
Thüringer Landesverwaltungsamt
        0361 57 333 200
        servicecenter-agr4@tlvwa.thueringen.de 

http://www.thueringen.de/ehrenamt/foerderung

